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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1997

Norm

MRG §58 Abs4

WFG 1968 §32 Abs1

Rechtssatz

Die Mietzinsbildungvorschrift des § 32 Abs 1 WFG 1968 verweist grundsätzlich auf die Bestimmungen des MG, was

zufolge der Transformationsklausel des § 58 Abs 4 MRG nunmehr als Verweisung auf das MRG zu verstehen ist. Da es

sich hiebei um eine dynamische Verweisung handelt, ist die jeweils geltende Fassung des MRG heranzuziehen.
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